
Das Beihilfengesuch können Sie einreichen: 

• ab Montag, den 18. Juli 2018 bis innerhalb … 

• Fälligkeit: Freitag, den 16. September 2016, innerhalb 12.00h  

 

Das digitale Beihilfengesuch mit sämtlichen Anlagen bitte an  
folgende PEC E-Mail schicken: 

fachschulwesen.formazioneprofessionale@pec.prov.bz.it 
 

Die Anlagen zur Erstellung des Beihilfengesuches finden Sie auf der Webseite der 
Land-, forst- und hauswirtschaftlichen Berufsbildung unter: 

 „Vorgaben und Vordrucke für Beihilfengesuche“ - zip.Datei mit 8 Anlagen     

www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/download/Manuale-procedurale-allegati-
approvati-OPP-pubblicati_15.07.2016.zip 

 

Das Dekret „ELER Aufruf – öffentliche Bekanntmachung zur Einreichung von 
Beihilfengesuche“ finden Sie unter: 

www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/download/Decreto-bando_15.07.2016-
11689.pdf 

 

Informationen über das Auswahlverfahren und die Kriterien finden Sie unter: 

www.provinz.bz.it/landwirtschaft/download/Verfahren_und_Kriterien_DEF.pdf 

 

 

Informationstagung im August 2016 (Einladung folgt) 

- Erstellung des Beihilfengesuchs 

- Planung der Projektleistungen 

- Erstellung des Zeit- und Budgetplans 

- Informationen zur statistischen Datenverwaltung 

- Offene Fragen 

 
 

Kontakt: 

Land-, forst- und hauswirtschaftliche Berufsbildung 

www.provinz.bz.it/land-hauswbildung/projekte/entwicklungsprogramm-fuer-den-
laendlichen-raum.asp 

Tel. 0471 41 5066 / 7940 / 5075 

 

 

 
 
 

AUFRUF ZUR EINREICHUNG VON 

BEIHILFENGESUCHEN 
 

im Rahmen des 

 

Entwicklungsprogramms für den 
ländlichen Raum 2014 - 2020 

 
Art. 14 EU(VO) 1305/2013 - Maßnahme 1 

„Wissenstransfer und Informationsaustausch“  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

in Zusammenarbeit mit: 

Ressort für Landwirtschaft, Deutsches Bildungsressort 
Landeszahlstelle 



 

 
 

Die Maßnahme „Wissenstransfer und Informationsaustausch“ konzentriert sich auf 
die drei übergreifenden Schwerpunkte: Qualität der Produkte, 
Managementkompetenzen und neue Anforderungen. 

 

Untermaßnahmen 
 

1.1 Bildungsmaßnahmen 

Förderung von Vorhaben für die Weiterbildung und den Kompetenzerwerb 

Direkte Zielgruppen 
Jugendliche und Erwachsene, die sich im Sinne des lebenslangen Lernens 
beruflich weiterbilden möchten, um ihre Wettbewerbschancen am Markt zu 
verbessern 

Leistungen 

 Lehrgang zur beruflichen Qualifizierung  

 Kurs zur beruflichen Weiterbildung  

 Weiterbildungskurs am Arbeitsplatz  

 Kurs zur allgemeinen Weiterbildung  

 Austauschprogramme und/oder Lehrfahrten 

 

1.2 Systemwirksame Maßnahmen 

Förderung von Vorhaben für den Wissens- und Erfahrungsaustausch und 
Stärkung individueller Kompetenzen in Arbeitskreisen 

Direkte Zielgruppen 
landwirtschaftliche Betriebe (im Voll-, Zu- und Nebenerwerb), die gemeinsam mit 
Bildungseinrichtungen und/oder lokalen Klein- und Mittelbetrieben des 
ländlichen Raums innovative Projekte umsetzen möchten 

Leistungen 

 Arbeitskreis (Mitglieder: Landwirte des Voll-, Zu-/Nebenerwerbs) 

 Erfahrungs- und Informationsaustausch 

 Weiterbildung 

 Austauschprogramme und/oder Lehrfahrten  

 

 

Art und Ausmaß der Förderung 

• 100% Beihilfe 

• keine Vorschüsse 

• Mehrwertsteuer ist zulässig, sofern sie nicht rückforderbar ist      

• Einnahmen sind im Budgetplan anzugeben 

 

Fördervoraussetzungen 

• Auswahl zwischen einer der beiden Untermaßnahmen 

• Grundlage für Budgetplanung: Vademekum „zulässige Kosten“ 

• Nachweise: Akkreditierung; qualifiziertes Personal 

 

 

Kriterien zur Auswahl der eingereichten Vorhaben 

• < 24 Monate Projektlaufzeit  

• > 100 Bildungsstunden (direkte Zielgruppe) 

• < 20% des Gesamtbudgets für Projektmanagementspesen 

• Koeffizient: < 30,00 Euro „durchschnittliche Kosten pro Leistungsstunde und 
direkte Zielgruppe in Bezug auf das Gesamtbudget“ 

 
 
 
Wer kann ein Beihilfengesuch einreichen? 

Die ELER Förderung wird dem Anbieter der Ausbildung oder des sonstigen 
Wissenstransfers oder sonstiger Informationsmaßnahmen gewährt (Begünstigte 
der Förderung sind die Projektträger) 

 


